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Empfehlungen zur Berechnung des Pflegegeldes bei Tagesbetreuung 

Gültig ab 1. Januar 2008 
 
 
A. In Gemeinden und Regionen, in denen Tageselternvereine bestehen, sind deren Ansätze 

wenn immer möglich auch bei Tagesbetreuungsverhältnissen anzuwenden, die dem 
Tageselternverein nicht angeschlossen sind. 

B. Ist es nicht möglich, sich an den Ansätzen eines Tageselternvereins zu orientieren, sind 
folgende Mindestansätze anzuwenden. 

 
 Betreuung und Erziehung, 

Entschädigung 
Wohnungsanteil Ernährung  Total 

1/1 Tag (ca. 10 Stunden)  
für 1 Kind 

31.- 5.- 18.- 1) 54.- 

1/2 Tag (ca. 5 Stunden)  
für 1 Kind 

22.50 2.50 12.- 2) 37.- 

 
 
1) 1 Hauptmahlzeit und 1 Nebenmahlzeit 
2) 1 Mahlzeit 
– Für 2 Kinder sind die Beträge zu verdoppeln 
– Mittagsbetreuung (1–2 Stunden inkl. Mittagessen) Fr. 14.- bis 20.- 
– Übernachtung ca. Fr. 14.- pro Kind und Nacht 
 


